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§ 11e PKG Anforderungen an die
Unternehmensfuhrung

PKG - Pensionskassengesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.02.2026

1. (1)Die Pensionskasse hat Uber ein wirksames Unternehmensfihrungssystem zu verfiigen, das eine solide und
vorsichtige FUhrung der Pensionskasse gewahrleistet und der GréRenordnung, der Art, dem Umfang und der
Komplexitat der Tatigkeiten der Pensionskasse angemessen ist.

2. (2)Das Unternehmensfiuhrungssystem hat eine angemessene und transparente Organisationsstruktur mit einer
klaren Zuweisung und angemessenen Trennung der Zustandigkeiten und ein wirksames System zur
Gewahrleistung der Ubermittlung von Informationen zu umfassen.

3. (3)Die Pensionskasse hat fur

1. 1.das Risikomanagement,

2. 2.die interne Revision,

3. 3.die versicherungsmathematische Funktion und

4. 4.gegebenenfalls die Auslagerung an Dritte
schriftliche Leitlinien zu erstellen und zu implementieren. Diese Leitlinien sind bei wesentlichen Anderungen
anzupassen und mindestens alle drei Jahre zu Uberprtfen.

4. (4)Die Pensionskasse hat tGber ein wirksames internes Kontrollsystem zu verfiigen, das Verwaltungs- und
Rechnungslegungsverfahren sowie einen internen Kontrollrahmen umfasst und eine angemessene
Berichterstattung gewahrleistet.

5. (5)Die Pensionskasse hat angemessene Vorkehrungen zu treffen und Notfallplane zu entwickeln, um die
Kontinuitat und die OrdnungsmaRigkeit ihrer Tatigkeit zu gewahrleisten. Zu diesem Zweck hat die Pensionskasse
auf geeignete und angemessene Systeme, Verfahren und Ressourcen zurtckzugreifen sowie Netzwerk- und
Informationssysteme einzurichten und diese gemaR der Verordnung (EU) 2022/2554 zu verwalten.

In Kraft seit 17.01.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 11e PKG Anforderungen an die Unternehmensführung
	PKG - Pensionskassengesetz


